
 

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Technischen Hochschule Lübeck                       

über ihre Verfassung                                                                                                 

Vom 26. Juni 2019 

NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 41 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der THL: 26.06.2019 

 

Aufgrund des § 7 des Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 

2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 

68), wird nach Stellungnahme des Hochschulrates vom 19. Dezember 2018, nach Beschlussfassung 

durch den Senat der Technischen Hochschule Lübeck vom 14. November 2018 und nach Genehmigung 

durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein vom 25. Juni 

2019 folgende Satzung erlassen: 

 

Artikel 1 
2. Änderung der Verfassung 

 

Die Satzung der Technischen Hochschule Lübeck über ihre Verfassung vom 9. Oktober 2017 (NBl. HS 
MBWK Schl.-H. S. 96), geändert durch Satzung vom 19. Juni 2018 (NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 44) wird 
wie folgt geändert: 

 
§ 2 wird am Ende um folgenden Satz ergänzt: 
 

„Das Präsidium kann auf Vorschlag eines Fachbereichs (Konventsbeschluss) Mitglieder von 
ausländischen Partnerhochschulen mit gemeinsamen Studienprogrammen zu weiteren Angehörigen 
bestimmen (§ 13 Absatz 4 Satz 4 HSG). Für sie gelten die Rechte und Pflichten als Angehörige gemäß § 
14 HSG. Sie können zu Prüferinnen und Prüfern an der Technischen Hochschule Lübeck für Prüfungen 
in Studienprogrammen, an denen die Partnerhochschule beteiligt ist, bestellt werden.“ 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lübeck, 26. Juni 2019 
 
 
Dr. Muriel Kim Helbig 
Präsidentin der Technischen Hochschule Lübeck 


